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SOLARWORLD 2009  SUN AT WORK

SOLARWORLD HAT WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG. DAS ZEIGEN  
WIR IHNEN MIT DEM VORLIEGENDEN KONZERNBERICHT.  
AUCH 2009 HABEN WIR UNS WIEDER AUF EINE REISE BEGEBEN:  
ZU UNSEREN KUNDEN IN DIE SOLARMÄRKTE DER ZUKUNFT,  
ZU MENSCHEN IN NETZFERNEN REGIONEN DIESER ERDE,  
ZU LEGENDÄREN PLÄTZEN, DIE BEISPIELHAFT FÜR DEN HOHEN  
ENERGIEVERBRAUCH MODERNER INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN  
STEHEN, AUF DIE DÄCHER MODERNER STÄDTE.

DORT HABEN WIR WIEDER DIE SONNE EINGEFANGEN.  
DENN SIE SCHEINT AN JEDEM FLECK DER ERDE: SAUBER, SICHER,  
UNERSCHÖPFLICH UND FAIR. SUN AT WORK.

TAUCHEN SIE EIN IN DIESE WELT UND KLICKEN SIE  
IN UNSEREN ONLINE-BERICHT UNTER: 
KONZERNBERICHT2009.SOLARWORLD.DE/SUN-AT-WORK/VIDEO

SOLARWORLD
UNABHÄNGIG, NACHHALTIG, ERFOLGREICH 
DURCH UNSERE VOLLINTEGRIERTE  
WERTSCHÖPFUNGSKETTE – SEIT 1998



Dipl.-Ing. Frank H. Asbeck

Vorwort des Vorstands

Verehrte Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und Freunde der SolarWorld AG,

die Solarbranche hat ein sportliches und nicht immer leichtes Jahr 2009 hinter sich. Auch wir, die 

solarworld, haben dies gespürt. Die branchenweit gesunkenen Preise, der zunehmende Druck vor allem 

durch chinesische Massenanbieter, die Unsicherheiten, die die anstehende Novellierung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in unserem Kernmarkt Deutschland ausgelöst hat: All dies hat im Ergebnis auch für uns 

zu einem spürbaren Druck geführt. 

Dennoch stellt sich die Frage: Wovon sprechen wir eigentlich? Die solarworld hat auch 2009 entgegen 

dem Branchentrend einen soliden Ertrag und eine saubere Rendite erwirtschaftet. Wir schreiben schwarze 

Zahlen. Wir haben unseren Umsatz auf über eine Milliarde Euro gesteigert. Vor zehn Jahren sind wir als 

Pionier gestartet, heute gehören wir zur Weltspitze: An unseren eigenen Zielen konnten wir uns jederzeit 

messen lassen. 

Beweis genug, dass unsere eingeschlagene strategische Marschroute stimmt. Und: Wir bewegen uns in 

einem Markt, der von einem Megatrend – der steigenden Energienachfrage – getragen wird. In den kom-

menden 20 Jahren wird die globale Stromnachfrage um 66 Prozent steigen! Der Absatzmarkt für Energie-

alternativen wird durch die Endlichkeit herkömmlicher Energieträger und die Notwendigkeit klimafreund-

licher Antworten zwangsläufig steigen. Es wird unausweichlich zu einer Verlagerung der Nachfrage zu 

alternativen Technologien der Stromerzeugung kommen. Herkömmliche Energieträger werden zuneh-

mend teurer; Solarenergie wird durch intensive Technologieentwicklung und Mengeneffekte günstiger. 

Der Zeitpunkt der Netzparität – sprich des Moments, in dem Strom aus der Steckdose teurer ist, als Strom 

aus der eigenen Solaranlage vom Dach – rückt in greifbare Nähe. Je nach Sonnenstunden und Land 

schon um das Jahr 2013. Unternehmen, die es jetzt schaffen, ihre Marktposition erfolgreich zu verankern, 

werden von der dann stark anziehenden Nachfrage in hohem Maße profitieren. Unser Geschäftsmodell 

sichert uns genau heute den Erfolg, um in die Zukunft zu wachsen. 

In diesem Jahr werden wir vor weitere Herausforderungen gestellt: Wir müssen Antworten finden auf die 

massiven Einschnitte bei den Einspeisevergütungen in Deutschland. Ich bin gegen eine Überförderung 

der Solarbranche, denn wir brauchen die Akzeptanz der Menschen, die für diese bezahlen, nur so können 

wir die notwendige Energiewende schaffen. Dennoch ist dies zunächst ein großer Druck, den wir abfedern 

müssen.





Wir werden in einer angemessenen Expansionsgeschwindigkeit und mit einer guten Investitionstaktik 

weiter in die Stärken der solarworld investieren. Wir werden nochmals „eine Schippe drauflegen“, und 

an den Kostenstrukturen entlang der Wertschöpfungskette weiter intensiv arbeiten. Neue hochmoderne 

Produktionsanlagen im Rahmen unserer derzeitigen Ausbaustufen werden die Produktivität nochmals 

steigern. 

Oberste Maxime ist und bleibt: Die Marke solarworld steht für höchste Qualität. Unsere Produkte quali-

fizieren sich im Wettbewerbsvergleich nachweislich durch höchste Erträge und beste Leistungsgarantien. 

Und das ist auch unser Qualitätsversprechen für die Zukunft: Wir werden ein großes strategisches Augen-

merk auf unsere Innovationskraft setzen. Mit hochwertigen Produkten „Made by solarworld“ werden 

wir unsere Kunden weiter überzeugen und neue Wachstumsmärkte erschließen. 

Lassen Sie es mich so zusammenfassen: Mit unserem bewährten integrierten Geschäftsmodell – soeben 

im Sonnenstaat Katar noch einmal im Rohstoff-Fundament gestärkt – sichern wir unsere Unabhängigkeit 

und unseren Anspruch nach Nachhaltigkeit, garantieren durchgängig solarworld Qualität und finden 

auf der Kostenseite Antworten auf die Notwendigkeit wettbewerbsfähiger Preise. Wir haben wirtschaft-

lichen Erfolg, verfügen über einen guten Liquiditätsrahmen und sichern damit unsere gesteckten Investi-

tionsziele.

Und so schauen wir selbstbewusst in die Zukunft! 2010 werden wir unsere Wachstumsgeschwindigkeit 

beibehalten und unsere Produktionsmenge planmäßig um mehr als 30 Prozent steigern. Unsere solar-

world ist geprägt durch Teamgeist und einen starken Umsetzungswillen, der auf dem außerordentlichen 

Engagement unserer Mitarbeiter beruht. Ihnen gehört an dieser Stelle wieder mein Dank und auch mein 

Vertrauen für die Erreichung unserer gesteckten Ziele. Und wir stellen uns den Herausforderungen eines 

so schnell wachsenden Unternehmens: Unsere Prozesse stärken wir konsequent, denn wir wissen um 

die Optimierungserfordernisse. Die Zufriedenheit unserer Kunden stellt für uns das höchste Maß dar; 

sie gilt es von der Qualität, über die Logistik bis zum Service mit einem einwandfreien Produkt der Güte 

solarworld zu beliefern.

Unsere Leistung wird von der Kraft der Sonne getrieben: Sun at work!

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und verspreche Ihnen: Die Zukunft bleibt spannend und wir, die 

solarworld, werden sie mitgestalten. Darauf freue ich mich gemeinsam mit Ihnen.

Mit sonnigen Grüßen

Dipl.-Ing. Frank H. Asbeck
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SOLARWORLD 2009  BERICHT DES AUFSICHTSRATS

STATEMENT DES VORSITZENDEN
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KONZERNS WIEDER WELTWEIT  
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Dr. Claus Recktenwald

Bericht des Aufsichtsrats der SolarWorld AG 
zum Geschäftsjahr 2009 

Sehr geehrte Aktionäre der SolarWorld AG, liebe Belegschaft und Freunde des SolarWorld Konzerns,

Bodenhaftung, Augenmaß und Nachhaltigkeit, darum ging es bei uns nicht erst im Jahr eins nach der Fi-

nanzmarktkrise. Für das elfte Geschäftsjahr der solarworld ag hat dies Corporate News ermöglicht wie 

„Solarstrom beim Papst“, „Beste deutsche Aktie der Dekade“ oder „solarworld ag übererfüllt 1 Mrd. € 

Umsatzprognose“. Das macht auch den Aufsichtsrat stolz, wir meinen zu Recht.

Der Aufsichtsrat der solarworld ag besteht in seiner heutigen Zusammensetzung seit Gesellschafts-

gründung vom 18. Dezember 1998. Er wurde in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 für weitere 

fünf Jahre wiedergewählt. Mit diesem Bericht informiert er über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009. 

Erneut unterwirft er sich dabei einer gesteigerten Berichtspflicht, mit der wiederum einhergeht, dass der 

Aufsichtsrat den Abschlussprüfern der Gesellschaft auch seine vollständig abgefassten Protokolle nebst 

Anlagen zu allen Aufsichtsratssitzungen im Jahre 2009 offengelegt hat. 

Der Aufsichtsrat der solarworld ag hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegen-

den Aufgaben wahrgenommen. Dies im kontinuierlichen Dialog mit dem Vorstand der Gesellschaft, den 

er bei der Leitung des Unternehmens sowohl beraten als auch gem. § 111 AktG überwacht hat. Zugleich 

hat sich der Aufsichtsrat mit seiner eigenen Effizienzprüfung befasst. Insgesamt haben sich aus seiner 

Tätigkeit und insbesondere aus der Überwachung der Geschäftsführung keine Beanstandungen ergeben. 

Der Aufsichtsrat wird auch deshalb in der Hauptversammlung die Entlastung des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2009 vorschlagen. 

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat sieben förmliche Sitzungen, davon vier ordentliche Quartalssitzun-

gen abgehalten, und zwar am 18. Februar, 25. Februar, 16. März, 11. Mai, 6. August, 24. November und 

17. Dezember 2009. Die August-Sitzung war dabei Bestandteil einer Konzernaufsichtsratstagung, die 

erneut abgehalten wurde. Regelmäßig nahm mindestens ein Vorstandsmitglied an den Aufsichtsratssit-

zungen teil, die nur im Einzelfall ohne Vorstandsbeteiligung stattfanden. Der Vorstand hat seinerseits den 

Aufsichtsrat über alle Vorstandssitzungen mit schriftlicher Tagesordnung und danach durch Ergebnis-

protokoll informiert. 





In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Auf-

sichtsrat unmittelbar und rechtzeitig eingebunden. Der Vorstand unterrichtet ihn regelmäßig sowohl 

schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmens-

planung und der strategischen Weiterentwicklung, über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sowie 

über die aktuelle Geschäftspolitik und das praktizierte Risikomanagement. Den Berichtspflichten von 

§ 90 AktG wurde dabei ebenso wie den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 

entsprochen. 

Die Arbeit des Aufsichtsrats der solarworld ag begegnete im Jahre 2009 folgenden Themenschwer-

punkten: Prüfungs- und Schlussbesprechung sowie Bilanzsitzung mit den Abschlussprüfern unter Ein-

beziehung aller Konzerngesellschaften; Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit 

des internen Kontrollsystems, des internen Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems 

sowie der Abschlussprüfung, der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zu-

sätzlich erbrachten Leistungen; Vorbesprechung der Quartalszahlen mit dem Finanzvorstand; internatio-

nale Marketingstrategie einschließlich Sponsorengagement im Sportbereich; Billigung der Beratung und 

Vertretung des Konzerns durch die dem Aufsichtsratsvorsitzenden im Sinne von IAS 24 nahestehende 

Sozietät Schmitz Knoth Rechtsanwälte, Bonn; Genehmigung und Ergänzung der Mietverträge für die 

solarworld Verwaltung; Erschließung neuer Geschäftsfelder und Produktionsausweitung in Freiberg/

Sachsen und Korea; GPV-Abwicklung; Vorbereitung und Zustimmung beim Hauptversammlungsbeschluss 

zur Deckelung der Vorstandsvergütung; weitere Integration der Auslandstöchter; laufende und zukünftige 

Rohstoffprojekte; Vorbereitung und Abgabe der Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG zur DCGK-

Fassung vom 18. Juni 2009 in der Bekanntmachung vom 5. August 2009; Begleitung und Zustimmung zur 

Anleiheemission im Volumen von 400 Mio. €. 

Der Aufsichtsrat der solarworld ag hat sich bei seiner gesamten Tätigkeit von den Empfehlungen des 

DCGK leiten lassen, welchen er und der Vorstand auch im Jahre 2009 insgesamt entsprochen haben. 

So, wie der Aufsichtsrat dies zuletzt in seiner Sitzung vom 29. September 2008 zur DCGK-Fassung vom 

6. Juni 2008 sowohl für das abgelaufene als auch für das neue Geschäftsjahr beschlossen hatte, wurde 

nun auch zur aktuellen Fassung des DCGK vom 18. Juni 2009 in der Bekanntmachung vom 5. August 

2009 ein Wiederholungsbeschluss gefasst, der am 24. November 2009 zustande kam und allen Aktio-

nären gem. § 161 AktG auf der Website der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut dauerhaft zugänglich 

gemacht worden ist: 

Der Vorstand der solarworld ag hat hieran anknüpfend eine entsprechende DCGK-Erklärung beschlos-

sen, und zwar am 14. Dezember 2009, die ebenfalls gem. § 161 AktG veröffentlicht wurde, wovon sich 

der Aufsichtsrat überzeugt hat. Dabei finden sich im Abschnitt „Corporate Governance Bericht“ dieses 

Geschäfts-/Konzernberichts 2009 auch noch alle relevanten Einzelheiten zur Vorstandsvergütung, zur 

Aufsichtsratsvergütung und zur DCGK-Implementierung im Übrigen, soweit nicht bereits der vorliegende 

Bericht des Aufsichtsrats die Informationen im Sinne von Ziffer 3.10 DCGK enthält. 





Soweit die Beachtung der DCGK-Empfehlungen durch den Aufsichtsrat der solarworld ag betroffen 

ist, wurde im Rahmen des praktizierten Informationsaustauschs auch die Abstimmung der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens und die regelmäßige Erörterung des Standes der Strategieumsetzung mit 

dem Vorstand vorgenommen (Ziffer 3.2 DCGK). Dabei wurde und wird die Informationsversorgung des 

Aufsichtsrats als gemeinsame Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat begriffen (Ziffer 3.4 DCGK). Insbe-

sondere der Vorstandsvorsitzende wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft auch regelmäßig über dessen 

eigene Tätigkeit informiert und in diese eingebunden. Interessenkonflikte im Sinne von Ziffer 5.5 DCGK 

haben sich dabei nicht gezeigt. Auch betrachtet sich der Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne von Ziffer 

5.4.2 DCGK. Soweit Zustimmungspflichten gemäß Ziffer 5.5.4 DCGK bestanden, wurde diesen genügt. 

Die Aufgaben, die das neue Bilanzmodernisierungsgesetz hinsichtlich Rechnungslegung und Abschluss-

prüfung beschreibt, nimmt der Aufsichtsrat insgesamt wahr. Soweit das Gesetz in diesem Zusammen-

hang verlangt, dass mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats unabhängig sein und über Sachverstand 

auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss, erklärt sich der Aufsichtsrat 

als Ganzes für hinreichend qualifiziert. Zunächst genügt es, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats über 

Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder alternativ auf dem Gebiet der Abschlussprüfung 

verfügt. Dies trifft für alle Aufsichtsratsmitglieder als Volljuristen mit jeweiligem Tätigkeitsschwerpunkt 

im Wirtschaftsrecht zu. Darüber hinaus wird der Sachverstand bei „langjährigen Mitgliedern in Prüfungs-

ausschüssen“ unterstellt. Da alle Aufsichtsratsmitglieder seit dem 18. Dezember 1998 und mithin seit 

mehr als zehn Jahren mit der jährlichen Abschlussprüfung des solarworld Konzerns befasst sind, bedarf 

es auch hier keiner näheren Darlegung. 

Die vom Aufsichtsrat gemäß Hauptversammlungsvorgabe vom 20. Mai 2009 auch für das Geschäftsjahr 

2009 mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der solarworld ag beauf-

tragte BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, hat 

zuvor erneut ihre Unabhängigkeit im Sinne von Ziffer 7.2.1 DCGK erklärt und damit bestätigt, dass keine 

geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem Prüfer und seinen 

Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits 

bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit begründen können. Auch wurde sichergestellt, dass 

bei keinem mit der Abschlussprüfung befassten Wirtschaftsprüfer die siebenjährige Gesamtfrist für die 

Testier berechtigung überschritten wurde, und zwar konzernweit. 

Der vom Aufsichtsrat zum Ergebnis seiner eigenen Prüfung abzugebende Bericht soll gem. § 171 Abs. 2 

AktG auch die Erklärung dazu vorsehen, welche Ausschüsse er gebildet hat. Da sich der Aufsichtsrat 

der solarworld ag jedoch auf drei Mitglieder beschränkt, hat sich auch im Geschäftsjahr 2009 eine 

weitergehende Ausschussbildung erübrigt. Soweit § 175 Abs. 2 AktG einen erläuternden Bericht zu den 

Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des HGB vorsieht, schließt sich der Aufsichtsrat demjenigen des 

Vorstands an und macht sich die dortigen Ausführungen zu eigen. Die insoweit betroffenen Lage- und 

Konzernlageberichte wurden ebenfalls von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, geprüft, die ihre Prüfungen auch auf die Buchführung erstreckt hat. 





Den vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 und den Lagebericht der solarworld ag hat der Abschlussprüfer 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Dieser wurde am 12. März 2010 erteilt. 

Zugleich erteilte der Abschlussprüfer seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Konzernlage-

bericht und zum Konzernabschluss der solarworld ag, der gem. § 315a HGB erneut auf der Grundlage 

der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt wurde. 

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Kon-

zernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. 

Auch für ihn haben sich keine Einwendungen ergeben. Zuvor hatte er in seiner Sitzung vom 17. Dezem-

ber 2009 mit dem Abschlussprüfer die Prüfungsschwerpunkte erörtert und in weiterer Sitzung vom 

24. Februar 2010 eine Schlussbesprechung durchgeführt, was jeweils in Anwesenheit des Finanzvorstands 

der solarworld ag erfolgte. In der Bilanzsitzung vom 15. März 2010 wurden weitere Einzelheiten in An-

knüpfung an die Bestätigungsvermerke vom 12. März 2010 abschließend erörtert. Auch hier kamen keine 

Zweifel an der Richtigkeit der vom Abschlussprüfer gefundenen Ergebnisse auf, weshalb eine darüber 

hinausgehende Untersuchung nicht geboten war. Der Aufsichtsrat hat sodann noch in der Bilanzsitzung 

den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Dem 

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an. 

Auch im Jahre 2009 haben Vorstand, Geschäftsführung und gesamte Mitarbeiterschaft des solarworld 

Konzerns hervorragende Arbeit geleistet. Dies weltweit. Der Aufsichtsrat bedankt sich hierfür einmal 

mehr mit Respekt und Anerkennung. 

Bonn, 15. März 2010

Dr. Claus Recktenwald
Vorsitzender




